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Mitten in dem Villenviertel in Stodůlky, 

Prag 13, in der Straße U Cikánky, entsteht 

eine Gruppe von 18 Designervillas mit sehr 

origineller Architektur. Modern konzipi-

erte Häuser saturieren selbst die wirklich 

anspruchsvollen Kunden.

Originelle und moderne Architektur

Hoher Standard von verwendeten 

Materialien

Auswahl aus vier verschiedenen 

Hausvarianten

Limitierte Projektgröße – nur 18 Häuser

Eine ruhige Lokalität mitten in dem 

Villenviertel
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Projekt Cikánka 
In jedem Detail gut durchdacht

Einen ruhigen Bereich in Prag zu finden ist heutzutage wirklich schwierig. Und
wenn Sie sich nicht nur mit Allerweltsarchitektur ohne Ideen zufrieden geben,
wird Ihre Suche noch schwieriger. Wir haben für Sie eine Lösung. Das Projekt
Cikánka ist eine Kombination aus moderner Architektur und ruhigem Wohnen
auf dem Gebiet der Hauptstadt.

Die Gesellschaft Bouwfonds, bytová výstavba /Bouwfonds, Wohnungsbau/
nutzte die wahrscheinlich letzte Aufbaumöglichkeit im Gebiet des Villenviertels
in Stodůlky in Prag 13 aus. Wenn Sie dieses Gebiet besuchen, nehmen Sie den
Kontrast wahr. Die Ruhe und die Atmosphäre einer dörflichen Umgebung, die
hier atmet, lassen Sie die Hektik einer Großstadt vergessen. Und trotzdem
können Sie jederzeit schnell sich in ihr Zentrum begeben. 

In der Straße U Cikánky entsteht eine Gruppe von achtzehn selbständigen Villen
mit Originalarchitektur. Das Äußere und das Interieur der modern gestalteten
Häuser erfüllen die anspruchsvollsten Wünsche. Das Projekt Cikánka ist keine
Wohnkolonie. Es legt Wert auf moderne Lebensart und die Anordnung der
Häuser und ihrer Interieure.

Das Projekt bietet insgesamt achtzehn Villen in vier Varianten an. Bevorzugen
Sie lieber einen groß angelegten Wohnraum, der durch alle Stockwerke geht?
Oder möchten Sie eine große Terrasse? Eine Variante kann auch eine
abgetrennte Wohneinheit im eigenen Haus sein. Das alles sind Möglichkeiten,
die Ihnen das Projekt Cikánka zur Auswahl vorlegt. Weiterhin einfühlsam
gewählte Materialien sowohl von Außen als auch im Interieur, hoher Standard
bereits im Grundangebot und die Möglichkeit von Änderungen nach Ihren
Vorstellungen.

Das Gebiet, in dem das Projekt Cikánka entsteht, ist aus der Sicht der
Folgeeinrichtungen und der Verkehrserschließung attraktiv. Nur wenige
Minuten bis zur Einkaufsmetropole Zličín, nicht weit zur U-Bahnstation 
B – Luka, Anschluss an den Prager Umgehungsring und eine schnelle
Verbindung zum Flughafen sind heute Vorteile, die das tägliche Leben
vereinfachen können. Schließlich genügt es nicht, einfach nur zu wohnen.
Cikánka ist ein Ort, an dem Sie wirklich leben können.
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Das Prinzip des Schutzes von Rechten, die in
gutem Glauben erworben wurden, ist eines der
Grundprinzipien des demokratischen Rechts-
staats. Beim Erwerb von Immobilien ist dieses
Prinzip im Gesetz über das Liegenschaftskataster
berücksichtigt, laut dem derjenige in gutem Glau-
ben ist, der von einem Eintrag im Liegenschafts-
kataster ausgeht, der nach dem 1. Januar 1993
getätigt wurde, es sei denn, dass er wissen musste,
dass der Stand der Einträge im Kataster nicht der
Wirklichkeit entspricht. Trotz dieser ausdrückli-
chen Bestimmung des Katastergesetzes existieren
jedoch auch im Fall des Erwerbs von Immobilien
bestimmte Grenzen des Schutzes des guten Glau-
bens. Eines der lang diskutierten Probleme im Im-
mobilienrecht war der Schutz des Eigentums-
rechts des Käufers, auf den die Sache von einer
Person übertragen wurde, die sie durch einen Ver-
trag erlangte, von dem anschließend zurückgetre-
ten wurde. Gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch
gilt, dass der Vertrag durch Rücktritt von Anfang
an aufgelöst wird. Zu dieser Frage äußerte in der
Vergangenheit auch das Höchste Gericht seine
Stellungnahme, laut der durch einen Rücktritt
vom Vertrag über die Übertragung des Eigentums
an der Immobilie der Rechtstitel erlischt, auf des-
sen Grundlage der Beteiligte des Vertrags das Ei-
gentumsrecht erwarb, und es wird der ursprüng-
liche Zustand wiederhergestellt, und zwar auch,
wenn der Erwerber die Immobilie, bevor es zum
Vertragsrücktritt kam, auf eine weitere Person
übertrug. Laut dem Höchsten Gericht sollte so ein
guter Glauben des Erwerbers nicht geschützt wer-
den. Erst im Herbst vergangenen Jahrs wies das
Verfassungsgericht diese Stellungnahme definitiv
zurück und bestätigte in seinem Befund, dass das
zusätzliche Wegfallen des rechtlichen Grunds, auf
dessen Grundlage es zur Übertragung des Eigen-
tumsrechts kam, nicht das Erlöschen des Eigen-
tums des weiteren Erwerbers verursachen kann,
der die Sache in gutem Glauben erwarb. Das Ver-
fassungsgericht kam so zum Schluss, dass das Ei-
gentumsrecht, das durch einen neuen Käufer vom

ursprünglichen Käufer erlangt wurde, als grund-
legendes Verfassungsrecht geschützt werden
muss, und zwar vorrangig vor dem Anspruch des
ursprünglichen Verkäufers auf Rückgabe der Sa-
che gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch.
Den oben genannten Befund des Verfassungsge-
richts kann man jedoch nicht auf Beispiele an-

wenden, wo die ursprüngliche Übertragung des
Eigentumsrechts an einer Immobilie von Anfang
an ungültig war (d.h. es handelt sich nicht um den
Fall eines nachträglichen Rücktritts). In einem
solchen Fall entstand nämlich dem ursprüngli-
chen Käufer überhaupt kein Eigentumsrecht, und
es konnte also auch nicht weiter übertragen wer-

den. Die Tatsache, ob die Übertragung in das Lie-
genschaftskataster eingetragen wurde oder nicht,
ist völlig ohne rechtlichen Belang. Das Verfas-
sungsgericht, das sich mit dieser Frage bereits im
Jahr 2006 beschäftigte, kam zu dem Schluss, dass
man nicht auf der Wahrung einer Rechtssicher-
heit bestehen kann, die, wenn auch in gutem

Glauben, im Widerspruch zum Recht erworben
wurde. In solchen Fällen bleibt das Eigentums-
recht an der Immobilie dem ursprünglichen Ei-
gentümer erhalten, ohne Rücksicht auf seine
eventuelle weitere Übertragung.

Jiří Štěrba, Anwalt
Brzobohatý Brož & Honsa

Guter Glauben beim Erwerb von Immobilien
Das Verfassungsgericht entschied, dass das Eigentumsrecht, das durch einen neuen Käufer vom ursprünglichen Käufer erlangt wurde, als grundlegendes Verfassungsrecht geschützt werden muss.
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“Der Erfolg unserer Klienten ist das Einzige, das für uns zählt”   

                                                         BBH Rechtsanwaltskanzlei

                

Mergers & Acquisitions, Immobilien- und Baurecht, Bank-, Versicherung-, Finanz- und Kapitalmarkrecht, 
Gesellschafts- und Handelsrecht, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit und Prozessführung, 
Finanzumstrukturierung, Wirtschaftswettbewerb, PPP, Energie, IP/IT, Medien und Telekommunikationen. 
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